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81. Gesetz: Wiener Aufzugsgesetz, Abänderung. 
32. Gesetz: Ersatzleistungen an öffentiich-rechdiche Bedienstete 

aus Anlaß der 1vfuttersd:iaft~ Abänderung. 
der Stadt Wien während des K.arenzurlaubes 

3L 

Gesetz vom 27. September 1968, mit dem 
das Wiener Aufzugsgesetz vom 29. Mai 1953, 
LGBl. für Wien Nr. 12, abgeändert wird. 

Der Wiener Landtag hat besdllossen: 

Artikel I 

Das Wiener Aufzugsgesetz Nm 29. Mai 1953, 
LGB!. für Wien Nr. 12, wird abgeändert wie 
foli>t: 

!. § 2 Abs. l zweiter Satz hat zu lauten: 

„Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der 
Aufzug hinsicht!idl Festigkeit, Feuersicherheit, 
Abmessungen und Betriebssid!erheit den 'l'on 
der Landesregierung herausgegebenen oder von ! 
ihr anerkannten Vorschriften entspricht." 

2. § 7 Abs. l zweiter Satz hat zu fauten: 

HDie näheren Bestimmungen über den Inhalt des 
Aufzugsbuches hinsiditlich seiner Beschreibung 
des Aufzuges, dessen Überprüfungen und Ab
nahmebefunde werden durch Verordnung der 
Landesregierung festgesetzt." 

3. In§ 10 Abs. 5 erhält der letzte Satz, zweiter 
Halbsatz, folgende Fassung: 

Her muß die von der Baubehörde zur Wahrung 
der Betriebssicherheit vorgeschriebenen Bedie
nungsvorsd:iriften einhalten." 

4. Nach § 14 wird ein § 14 a eingefügt, der 
zu lauten hat wie folgt: 

„E~gener Wirkungsh-ereich .der 
Gemeinde 

Die Gemeinde hat ihre in di„em Gesetz ge· 
regelten Aufgaben mit Ausnahme der Bes-tim· 
mungen des § 2 Abs. 1 zweiter Satz, des § 7 
Abs. 1 zweiter Satz und des § 14 im eigenen 
Wirkungsbereidi zu besorgen. Die Bescimmun· 
gen des § 1 Abs. 4 und des § 15 bleiben unbe
rührt." 
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Artikel II 

Das Gesetz tritt mit Ablauf des Tages seiner 
Kundmadiung ln Kraft, 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
Mare!< Ertl 

32. 

Gesetz vom 27. September 1968, mit dem 
das Gesetz über Ersatzleistungen an öffent· 
lkh-redttlidte Bedienstete der Stadt Wien 
während des Karenzurlaubes aus Anlaß der 

Mutterschaft abgeändert wird. 

Der Wiener Landtag hat besdilossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 30. Juni 1961 über Ersatz· 
leistungen an öffentlich-reditlkhe Bedienstete 
der Stadt Wien während des Karenzurlaubes aus 
Anlaß der Mutterschaft, LGBl. für Wien Nr. 9, 
in der Fassung des. Gesetzes vom 23. November 
1962, LGBJ. für Wien Nr. 411963, und des 
Gesetzes vom 28. Mai 1965, LGBI. für Wien 
Nr. 13, wird abgeändert wie folgt: 

1. Im § 4 Abs. 1 ist an Stelle des Wortes 
„Monatsgehalt« das Wort „Gehalt" zu aeu.en. 

2. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Bei der Feststellung der Ersati.leistungs
stufe im Sinne des Abs. 1 sind dem letzte.n 
Gehalt Dienstzulagen {§ 23 der Besoldungs· 
ordnung 1967, LGBI. für Wien Nr. 18), Ergän· 
zun.gszulagen (§§ 18 und 20 bis 22 der Besol
dungsordnung 1967) und Teuerungszulagen 
hinzuzuredtnen.1~ 

3. § 4 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Kommt die Mutter für den Unterhalt 
des Kindes nid!t überwiegend selbst auf, so 
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